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ANWENDUNGSBEREICH 
 

LKW-Beladung mit Mitgänger-Flurförderzeugen und  
Kontrolle der Ladungssicherungsmaßnahmen 

 

GEFAHREN  FÜR  MENSCH  UND  UMWELT  
 Verrutschende, umfallende, verrollende Ladung kann Versandmitarbeiter gefährden. 

 Es bestehen besondere Gefahren für Füße und Hände. 

 Gefahr des Anfahrens durch Gabelstapler im Versandbereich. 

 Während der Fahrt verlorene Ladung kann andere Verkehrsteilnehmer gefährden. 

 

 

SCHUTZMASSNAHMEN  UND  VERHALTENSREGELN 
 Bei Schichtbeginn ist eine Sicht- und Funktionskontrolle der Arbeitsmittel durchzuführen. 

 Nur unterwiesene und geschulte Versandmitarbeiter dürfen LKW beladen. 

 Das „Aufsitzen“ auf Mitgänger-Flurförderzeugen ist verboten. 

 Es besteht Tragepflicht für Schutzhandschuhe, Sicherheitsschuhe und Warnweste. 

 Der LKW muss gegen Wegrollen gesichert sein. Unterlegkeil benutzen! 

 Vor der Beladung prüfen, ob die Ladefläche unbeschädigt, sauber und besenrein ist. 

 Die Position des Ladegutes auf der Ladefläche mit dem LKW-Fahrer abstimmen. 

 Der LKW-Fahrer hat die Ladungssicherung unter Beachtung der ausgehängten  

Verladeanweisungen durchzuführen! 

 Die Ladungssicherungsmaßnahmen sind zu kontrollieren. Checkliste benutzen! 

 

VERHALTEN  BEI  ZUWIDERHANDLUNGEN 
In folgenden Fällen ist der Versandleiter Herr ………….. zu informieren: 

 Das Fahrzeug weist Mängel auf und darf daher nicht beladen werden. 

 Der LKW-Fahrer  

o weigert sich, die Verladeanweisung zu beachten und die Ladung ausreichend zu sichern.  

o weigert sich, außerhalb seines Fahrzeuges Sicherheitsschuhe und Warnweste zu tragen. 

o hat mangelhafte oder nicht ausreichende Hilfsmittel zur Ladungssicherung dabei. 

o ist angetrunken. 

 

ERSTE  HILFE 
 Ersthelfer für die Versandhalle sind: …….   (Telefon:………..) 

 Bei einem Unfall zuerst die Unfallstelle sichern und den Verletzten bergen. 

 Erste-Hilfe-Maßnahmen durchführen. 

 Den Unfall melden (Telefon: ……) oder Rettungswagen/Arzt rufen (Notruf 112). 

 Kleinere Verletzungen selbst versorgen und in das Verbandbuch eintragen. 
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